
Drucks.:  VL-675 Schlangenbad, den 07.02.2024 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 26.02.2024 beschließend 
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kur und Kultur 05.03.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung 13.03.2024 beschließend 

 
 
Betreff:  Fortschreibung des Kindertagesstätten-Entwicklungsplans der Gemeinde 
Schlangenbad (RTK) 
Fortschreibung des Kindertagesstätten-Entwicklungsplans (RTK) 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Kindertagesstätten-Entwicklungsplan (Kindertagesstätten-Entwicklungsplan 2023/2024 mit 
Prognose  für 2024/2025 (RTK) und der Kindertagesstätten-Entwicklungsplan der Gemeinde 
Schlangenbad 2023/2024 und 2024/2025 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Beteiligung des Ortsbeirates: 
Ist nicht erforderlich, da es sich um eine Verwaltungsangelegenheit handelt.  
 
 
Begründung: 
Nach § 30 Abs. 1 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) ermitteln die 
Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe den Bedarf an Plätzen für 
Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Der Bedarfsplan 
berücksichtigt die voraussehbare Bedarfsentwicklung und beschreibt die erforderlichen 
Maßnahmen. 
 
Aktuell werden gemäß der Betriebserlaubnis folgende Platzkapazitäten in den Kitas der Gemeinde 
vorgehalten:  
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Zwecks Ermittlung der Versorgungsquote werden die verfügbaren Platzkapazitäten gemäß der 
Konzeption (max. 68 U3-Plätze / mindestens 198 Ü3-Plätze) den Einwohnerdaten der Gemeinde 
Schlangenbad (U3- /Ü3-Kinder) gegenübergestellt.  
 
Nach Auswertung der Einwohnermeldedaten und der Platzkapazitäten ergibt sich folgender 
Überhang/Fehlbedarf an Kita-Plätzen in der Gemeinde Schlangenbad:  
Versorgungsquote Kinder 
unter 3 Jahre (angenommener 
Ausnutzungsquotient: 41,5%) 

Überhang /Fehlbedarf Versorgungsquote 

Zum 30.06.2024 Max. 2 Plätze 42,8% 
Zum 30.06.2025 Max 3 Plätze 43,4% 

 
Versorgungsquote Kinder 3 
bis 6 Jahre (angenommener 
Ausnutzungsquotient: 98,5%) 

Überhang /Fehlbedarf Versorgungsquote 

Zum 30.06.2024 Max. 25 Plätze 88,7 % 
Zum 30.06.2025 Max 14 Plätze 93,4 % 

 
Bei dem festgestellten Überhang/Fehlbedarf ist jedoch zu beachten, dass die Ermittlung vom 
Rheingau-Taunus-Kreis anhand von durchschnittlichen Auslastungsquotienten und fiktiven 
Gruppenzusammensetzungen berechnet wurde.  
 
Hinsichtlich der Gruppengröße gilt grundsätzlich eine Obergrenze von 25 Kindern pro Gruppe. 
Diese Obergrenze reduziert sich bei der Betreuung von U3-Kindern. Dies wirkt sich insbesondere 
bei altersübergreifenden Gruppen aus. Je nach Alter des betreuten Kindes sind folgende Faktoren 
zu berücksichtigen:  
 
1Jahr: 2,5 
2 Jahre: 1,5 
Ab 3 Jahren: 1 
 
Werden in einer altersübergreifenden Gruppe von möglichen 25 Kindern 2 1-jährige Kinder (Faktor 
2,5) betreut, so können „nur“ noch 20 Ü3-Jährige zusätzlich aufgenommen werden, da die 
rechnerische Größe von 25 Kindern dann bereits erreicht ist. De facto werden jedoch „nur“ 22 
Kinder in der Gruppe betreut.  
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In reinen Krippengruppen dürfen nicht mehr als 12 Kinder betreut werden (§ 25d Abs. 1 Satz 3 
HKJGB). 
 
Ergänzend erwähnt soll, dass das vom Rheingau-Taunus-Kreis festgestellte Defizit an 
Platzkapazitäten sich aufgrund der Kinder, die auswärtige Kindertagesstätten besuchen bzw. in 
der Kindertagespflege betreut werden reduziert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass 
mehr Kinder als durchschnittlich angenommen in den Familien betreut werden und sich somit der 
Fehlbedarf verringert. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass es sowohl in 2024 als auch 2025 zwischen März und Juli zu 
Engpässen kommen kann. Dies hängt mit dem Verlauf des Kita-Jahres zusammen, da im Sommer 
die Vorschulkinder die Einrichtungen in Richtung Schule verlassen und dann über das Kita-Jahr 
hinweg mit neuen Kindern die Plätze nachbesetzt werden. Somit ist gegen Ende des Kita-Jahres 
die Einrichtung dann wieder aufgefüllt und mögliche Engpässe können entstehen. Laut 
Entwicklungsplan ist jedoch eine gewisse Entspannung im Ü3-Bereich in 2025 zu erwarten. Der 
statistische Fehlbedarf wird demnach im Juni 2025 um 5,2% geringer als noch in 2024 ausfallen. 
 
Grundsätzlich sind die Schlangenbader Kitas personell mittlerweile recht gut aufgestellt, es kommt 
jedoch immer wieder zu Personalwechseln/Abgängen. Die Kita Bärenhöhle hat aktuell immer noch 
mit einer recht angespannten Personalsituation zu kämpfen. Daher ist die reine Ü-3-Gruppe 
(Schlangengruppe) mit 20 Plätzen weiterhin geschlossen. Es konnte nun jedoch neues Personal 
gewonnen werden, sodass die Gruppe zum Mai hin wieder eröffnet werden soll. Hier dürfte sich 
eine spürbare Entlastung im Ü3-Bereich ergeben. Auch im Krippenbereich wird noch Personal 
gesucht, weshalb auch die Krippengruppe nicht voll ausgelastet betrieben werden kann. Der IB 
arbeitet weiter daran. 
 
Durch die neue Platzvergabe- und Verwaltungssoftware „Little Bird“ wird den Eltern die Suche 
nach einem Kita-Platz erleichtert. Sie können nun ihr Kind mit nur wenigen Klicks in mehreren 
Einrichtungen gleichzeitig anmelden und somit die Chance, zum gewünschten Termin einen Platz 
zu erhalten, erhöhen. Auch die Vergabe wird für die Kita-Leitungen nun leichter, da bei 
Reservierung eines Platzes, die Vormerkungen in anderen Einrichtungen automatisch inaktiv wird 
und die Warteliste somit direkt von bereits versorgten Kindern bereinigt wird.  
Perspektivisch wird die Gemeinde mit Hilfe von „Little Bird“ auch einen leichteren Überblick über 
die aktuelle Platz- und Bedarfssituation in den Schlangenbader Einrichtungen erhalten. Die 
Einrichtungsphase ist im Moment aber noch nicht komplett abgeschlossen. Dies wird in den 
nächsten Wochen voraussichtlich der Fall sein.  
 
Die Verwaltung plant, sobald die Bärenhöhle wieder alle Gruppen geöffnet hat und Little Bird 
vollumfänglich genutzt werden kann, eine Abfrage der Ist-Belegung und des Bedarfs 
durchzuführen und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Sofern sich nach der 
Erhebung des Platzbedarfs ein spürbares Defizit an Platzkapazitäten im U3- oder Ü3-Bereich 
ergeben, so ist eine Erweiterung der Platzkapazitäten in Betracht zu ziehen. 
 
 
 
gez. Marco Eyring gez. Tabea Holbach 
Bürgermeister 
 
 
Anlage(n): 
1. Kita Entwicklungsplan RTK 
2. Kita Entwicklungsplan Schlangenbad Y023 
 




